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Allgemeine Informationen zu den Anordnungen des Gesundheitsamtes bei Corona-Infektionen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben wichtige aktuelle Informationen zum Umgang und allgemei-
nen Regelungen im Zusammenhang mit positiven Tests auf SARS-CoV-2 bei Schülern, Pädagogen 
und Betreuern geben. 
 
Neu ist, dass eine Kontaktermittlung bei einem positiven Fall im Schulumfeld und Freundeskreis laut 
Sächsischer Corona-Schutzverordnung vom 20.11.2021 und der 11. Allgemeinverfügung zur Abson-
derung vom 19.11.2021 nicht mehr vorgesehen ist.  
 
Folgende Regelungen kommen derzeit zum Einsatz:  
 
Bei Vorlage eines positiven Schnelltestes (gleichgültig ob Laientest, POC-Test, Antigen-Test) hat 
sich die betroffene Person unmittelbar für 14 Tage in Absonderung zu begeben und jegliche weite-
ren Kontakte zu meiden. Es ist schnellstmöglich ein PCR-Test zur Verifizierung des Schnelltestes 
anzustreben. Diese Testung kann über die Hausärzte, Kinderärzte, zertifizierte Testzentren und über 
das Gesundheitsamt erfolgen.  
 
Eine Verkürzung der Quarantäne für positiv getestete Personen gibt es nur für vollständig Geimpfte! 
In diesem Falle kann mittels kostenpflichtigem PCR-Test ab dem 5. Tag und mindestens 48 h Symp-
tomfreiheit mit negativem PCR-Test die Quarantäne vorzeitig beendet werden.  
 
Für alle anderen positiv getesteten Personen gilt eine 14 tägige Quarantänepflicht. 
 
Alle engen Kontaktpersonen aus dem Hausstand des Betroffenen haben sich für 10 Tage mit 
abzusondern, wenn sie nicht vollständig geimpft bzw. genesen (6 Monate nach einem positivem 
PCR-Test) sind.  
Kontaktpersonen können die Quarantäne mittels negativem Schnelltest durch ein zertifiziertes Test-
zentrum bzw.  beim Arzt oder in der Apotheke ab dem 7. Tag beenden  
 
 
Als „genesen“ gelten Personen mit positivem PCR Befund frühestens 28 Tage nach dem positi-
vem PCR-Test für maximal 6 Monate nach dem positivem PCR-Befund.  
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Nach Beendigung der 14 tägigen Quarantäne ist keine weitere Testung zur Beendigung der Abson-
derung notwendig und verpflichtend. 
 
Allgemein sind Personen 14 Tage nach einem positivem COVID-Befund nicht mehr als ansteckend 
zu betrachten. PCR –Befunde können jedoch bis zu 4 Wochen und auch darüber hinaus noch positiv  
ausfallen. 
 
Der Zeitraum von 14 Tagen zwischen Ende der Quarantäne und dem Erreichen des „Genesenen-
status“ ab 29.Tag nach positivem PCR Test bedeutet nicht, dass die betroffene Person noch als  
infektiös zu werten ist. In diesem Zeitfenster sind die Personen zu betrachten wie eine nicht geimpfte 
und gesunde Person.  
 
 
Aufgrund der immensen Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt gelingt es derzeit noch nicht, jeden 
Bescheid und die Genesenenzertifikate zeitnah zu versenden. Wir arbeiten mit Hochdruck und einer 
großen Anzahl an Kolleginnen und Kollegen an der Abarbeitung des Rückstaus und einer Optimie-
rung der Abläufe.  
 
Aufgrund vermehrter Rückfragen weise ich daher darauf hin, dass diese Schreiben nicht erforder-
lich für die Rückkehr eines Schülers in die Schule sind – im Zweifel reicht das Wissen um das Datum 
des positiven Tests. Die entsprechende Quarantänezeit wird den Indexfällen telefonisch mitgeteilt 
und lässt sich mit dem vorgenannten Schema auch schnell nachrechnen.  
 
Sofern Ihrerseits Rückfragen bestehen, können Sie sich gerne an mich oder Kolleginnen und Kolle-
gen des Teams Schule unter corona-einrichtungen@lk-l.de wenden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Dipl.-med. Bärbel Hartmann 
Amtsleiterin komissarisch 
Fachärztin f. Allgemeinmedizin 
Sachgebietsleiterin Amtsärztlicher Dienst  
Gesundheitsamt Landkreis Leipzig 
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